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Zeichnet die HL Kriegsanleihe.
Amtliches.

Betrifft den Verkehr mit Saatgut und
Saatgetreide.

Zahlreiche Anfragen, Mitteilungen und Anträge
haben Anlatz gegeben, die gesetzlichen Vorschriften über
den Verkehr mit Saatgut und Saatgetreide zu ändern
(f. Bekanntmachung vom 19. August 1915, Reichsge-
setzbl. S . 508). Sie werden nachstehend zusammenge¬
faßt und näher erläutert:
1. Unterschied zwischen Saatgut und Saat¬

getreide.
Die Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915

über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 (Reichsgesetzbl. S. 363) unterscheidet
zwischen„Saatgut " (§ 6, Absatz1 b) und „Saatgetreide"
(§ 6, Absatz 1 c).

Unter Saatgut versteht das Gesetz Brotgetreide, das
zu Säatzwecken verwendet werden soll.

Unter Saatgetreide wird nur solches Saatgetreide
verstanden, das von vorn herein zu Saatzwecken gezo¬
gen wurde, und zwar in landwirtschaftlichen Betrieben,
die nachweislich sich in den letzten zwei Jahren , d. h.
in den Erntejahren 1913 und 1914 mit dem Verkauf
von Saatgetreide befatzt haben. Dies trifft regelmäßig
bei den anerkannten Saatgutwirtschaften zu, die verlan¬
gen Können, datz bei der Aufgabe des Saatguts zur
Beförderung mit der Eisenbahn sogleich bei der Abfer¬
tigung die ermäßigte Fracht nach dem Saatguttarif be¬
rechnet wird (s. 8 46 des Deutschen Eisenbahngüterta¬
rifs, Teil I, AbteilungB, und Gemeinsamer Tarif- und
Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr 1913,
Anlage zu Nr. 76, 1914, Seite 691). Die Verzeichnisse
der anerkannten Saatzüchtereien und Saatgutwirtschaften
können bei den Güterabfertigungsstellen eingesehen wer¬
den. Saatgetreide ist nicht an den Höchstpreis gebunden.
2. Veräußerungen innerhalb des Kommu¬

nalverbandes.
Saatgut und Saatgetreide darf innerhalb des

Kommunalverbandes nur mit Genehmigung des Kammu-
nalverbandes zu Saatzwecken veräußert werden. (8 7
in Verbindung mit § 2 in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 19. August 1915 a. a. Ö.)
3. Veräußerungen an Empfänger außerhalb

des Kommunalverbandes.
Saatgut und Saatgetreide darf an Empfänger

außerhalb des Kommunalverbandesebenfalls nur mit
Genehmigung des Kommunalverdandes zu Saatzwecken
veräußert werden. Diese Genehmigung darf der Kom¬
munalverband, aus dem das Saatgut oder Saatgetreide
ausgeführt wxrden soll, nur geben, wenn der empfan¬
gende Kommunalverband der Anrechnung auf seinen
Bedarfsanteil (§ 14, Absatz1 e) oder auf die festgesetz¬
ten Mengen (8 14, Absatz1 t) zugestimmt hat. (8 19
Absatz 1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
August 1915 a. a. O.). Für besondere Ausnahmefälle
kann diese Anrechnungserklärung durch die Genehmigung
der Reichsgetreidestelle ersetzt werden.

Die beantragte Ausfuhr von Saatgetreide ist nur
nach sorgsamer Prüfung der Umstände zu gestatten.
Die Genehmigung kann dabei zweifellos erteilt werden,
wenn es sich um Saatgetreide aus anerkannten Saat¬
gutwirtschaften handelt (s Ziffer 1). In allen anderen
Fällen ist besonders zu prüfen, ob es sich um Saatge¬
treide aus landwirtschaftlichen Betrieben handelt, die
sich in den letzten zwei Jahren mit dem Verkauf von
Saatgetreide befaßt haben, und ferner, ob es sich um
wirklich geeignetes und auch für Saatzwcckc bestimmtes
Saotgetreide handelt; gegebenenfallswird hinsichtlich
des ersteren die Landwirtschaftskammer des Veräußerers
zu befragen sein.

Für die Ausfuhr von Saatgut kann die Genehmi¬
gung des Kommunalverbandes ohne solche Prüfung
erteilt werden.

Der Kommunalverband des Empfangortes über¬
nimmt mit seiner Erklärung, sich das Saatgetreide oder
Laatgut anrechnen zu lassen, zugleich die Verpflichtung,
für dessen Kontrolle und für die weitere Anrechnung
auf die zur Ernährung und Aussaat dem einzelnen zu
belassende Menge zu sorgen.
4. Mitwirkung der Händler bei der Ver¬
äußerung von Saatgut und Saatgetreide

Saatgut und Saatgetreide darf auch an Händler
veräußert werden; es muß nur eine gewisse Sicherheit
bestehen, daß der Händler das Getreide tatsächlich als
Saatgut kaufen und innerhalb des Kommunaloerbandes
als Saatgut weiter veräußern will. . Für die Veräuße¬

rung als Saatgut an die Empfänger außerhalb des
Kommunalverbandes siehe die Bestimmungen unter
Ziffer 3.
5. Aufzeichnung über die Verkäufe von Saat¬

gut und Saatgetreide.
Die Kommunalverbände werden künftig noch nähere

Angaben über die Mengen des veräußerten Saatgutes
und Saatgetreides an die Reichsgetreidestelle zu liefern
haben. Es empfiehlt sich deshalb, hierüber schon fort¬
laufende Aufzeichnungen zu machen. Es wird zweck¬
mäßig sein, daß die bisher von den anerkannten Saat¬
gutwirtschaften auf Grund des 8 6 Absatz c, (letzter
Satz) eingegangenen Anzeigen sorgfältig gesammelt und
ausgezeichnet werden. Dasselbe muß künftig mit den
Anträgen aus Genehmigung zur Veräußerung geschehen;
dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um Veräußerungen
an Empfänger innerhalb oder außerhalb des Kommu¬
nalverbandes handelt. Bei den Käufern außerhalb des
Kommunalverbandes muß auch der empfangende Kom¬
munalverband bezeichnet werden. Ebenso haben die
empfangenden Kommunalverbände Aufzeichnungen über
die erteilten Zustimmungen zur Anrechnung des einge¬
gangenen Saatguts und Saatgetreides zu machen.

Berlin E. 2, den 21. August 1915.
Direktorium der Reichsgetreidestelle.

An die Herren Landräte und Leiter der Kommunalverbände.

Marienberg, den 30. August 1915.
Abdruck den Herren Bürgermeistern des Kreises

zur Kenntnis und strengsten Beachtung. Frühere Aus¬
schreiben werden hierdurch ungültig. Ich mache beson¬
ders darauf aufmerksam, daß ohne meine Genehmigung
kein Brotgetreide als Saatgut abgegeben werden darf,
auch nicht an Verwandte und Bekannte, wie das viel¬
fach üblich war.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Oberwesterwaldkreises.

Marienberg, den 31. August 1916.
Bekanntmachung.

Betrifft: Brot - und Mehtverkehr.
Die durch die Presse bekannt gegebenen Aender-

ungen der Bestimmungen der Verordnung vom 28. Juni
1915 sind noch nicht amtlich bestätigt.

Es bleibt also bei den seitherigen Bestimmungen,
wonach das Brotgetreide zu 82 "/g ausgemahlen werden
muß, die tägliche Mehlmenge für die versorgungsberech¬
tigte Bevölkerung 200 Gramm beträgt und die Selbst¬
versorger auf den Kopf und Monat 9 Kilo Brotge¬
treide erhalten.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V.: Winter.

I . Nr . K. A. 7886.
Marienberg, den 30. August 1915.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Ich ersuche Sie, rechtzeitig festzustellen, ob alle Fa¬

milien der KriegsteilnehmerIhrer Gemeinde für den
Winter mit Brennholz versehen sind. Nichtzutreffenden
Falles wollen Sie das hierzu Erforderliche veranlassen.

Die Aushändigung der Holzabfuhrzettel darf bei
bedürftigen Familien keines Falles von der Zahlung
des Holzgeldes abhängig gemacht werden.

Der Königliche Landrat.
I . D. : Winter.

I Nr. K. A. 7863.
Marienberg, den 31. August 1915.

Der deutsche Verein für ländliche Wohlfahrts - und
Heimatpflege hat eine Schrift „Kriegsarbeit auf dem
Lande, Wegweiser für ländliche Wohlfahrts- und Hei¬
matpflege in der Kriegszeit" herausgegeben. Die Schrift
ist im Verlage der deutschen Landbuchhandlung, G. tn.
b. H., Verln SW . ll erschienen und durch alle Buch¬
handlungen zu beziehen. Der buchhändlerische Ver¬
kaufspreis beträgt 2 Mark für das gebundene und
1,75 Mark für das kartonierte Exemplar, bei Partie¬
bezügen tritt Ermäßigung ein. Die Beschaffung des
Buches kann sehr empfohlen werden.

Der Königliche Landrat.
I . V. : Winter

I . Nr . K. G. 7774.
Marienberg, den 30. August 1915.

Bekanntmachung.
Der Herr Minister für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten hat folgendes bestimmt:
Es ist von Wichtigkeit, daß in diesem Jahre vieler¬

orts zu erwartende Eich- und Vuchmast im Interesse
der Volksernährung und zur Erleichterung der Vieh¬
haltung nach Möglichkeit ausgenutzt wird.

Das kann geschehen durch den Eintrieb von Schwei¬
nen - auch Schafen — in die masttragenden Bestände,
durch das Einsammeln der Eicheln und Lucheln zwecks
späterer Verfütterung im Stalle und durch die Herstel¬
lung von Speiseöl aus Vucheln, deren, Preßrückstücke
zugleich einen guten Futterküchen für Rindvieh, Schweine
und Schafe liefern.

Die Oelbereitung aus Buchein ist bei dem bestehen¬
den Mangel an Speiseöl von hervorragendem gemein¬
wirtschaftlichen Interesse.

Ueber den Eintrieb von Schweinen usw. in die
Staatsforsten ist seit Ausbruch des Krieges eine Reihe
von allgemeinen Verfügungen ergangen, die namentlich
auch hinsichtlich der Unentgeltlichkeit des Eintriebs von
Schweinen auch für die masttragenden Bestände in Kraft
bleiben. Den Schweinen usw. sind aber im kommenden
Herbst von den masttragenden Beständen nur die zu
öffnen, die entweder wegen der Geringfügigkeit der
Mast oder wegen mangelnder Arbeitskräfte überhaupt
nicht angesammelt werden können oder in denen das
Sammelgeschäft bereits beendet wurde.

Ueber das Sammeln von Eicheln und Bucheln in
den Staatsforsten im kommenden Herbste bestimme
ich folgendes:

1. Das Sammeln erfolgt grundsätzlich für Rechnung
der Verwaltung. Sammelerlaubnisscheine sind nur unter
den Voraussetzungen der lsd. Nr. 7 dieser Bekannt¬
machung auszugeben.
2. Das Sammeln soll nach Möglichkeit in allen hier¬

für überhaupt in Betracht kommenden Beständen durch¬
geführt werden und ist, damit das Ziel erreicht wird,
in Angriff zu nehmen, sobald die Früchte in ausrei¬
chender Menge gefallen sind, und der Stand der land¬
wirtschaftlichen Arbeiten, insbesondere der der Kartoffel¬
ernte, die Inanspruchnahme größerer Mengen von
Arbeitskräften für den Wald gestattet. Eine Schädi¬
gung der landwirtschaftlichen Interessen durch vorzei¬
tiges Heeanziehen der Anwohner ves Wuldê zum
Sammeln von Eicheln und Buchein ist unter allen Um¬
ständen zu vermeiden.
3. Der zuständige Forstbeamte hat das Sammeln zu

leiten und zu überwachen und ist dafür verantwortlich,
daß es innerhalb seines Dienstbezirks, soweit ihm die
erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, sach¬
gemäß und im Sinne der lfd. Nr. 2 dieses Erlasses
auch vollständig durchgeführt wird.
4. Wo das einfache Auflesen der Vucheln vom Boden

nicht hinreichend fördert, kann auch ihr Abklopfen von
den masttragenden Kronen aus untergebreitete Tücher
oder ihr Iusammenfegen mit nachfolgender Reinigung
des gewonnenen Gutes durch Werfen und Sieben in
Frage kommen.
5. Das Sammeln wird vorzugsweise mit Frauen und

Kindern und in der Regel gegen Stücklohn - nach
Gewicht— auszuführen sein.

Oer Stücklohn, der in der Regel die Vergütung
aller Arbeit bis zur Ablieferung des gereinigten Samens
an die Verwaltung an sich schließen soll, ist so reichlich
zu bemessen, daß er einen starken Anreiz zur Beteiligung
an dem Sammeln in sich trägt. Er wird um so höher
festzusetzen sein, je geringer die Mast ausgefallen ist.

Neben der Höhe des Sammellohnes wird auch die
Zahl und bequeme Lage der Abnahmestellen sowie die
rasche Zahlung der verdienten Löhne das Angebot von
Sammlern günstig beeinflussen können.
6. Die von den Sammleren abgelieferten Früchte sind

von der Verwaltung nach einer der gebräuchlichen Me¬
thoden mit Sorgfalt zu behandeln und bis zur weiteren
diesseitigen Bestimmung über ihre Verwertung aufzu¬
bewahren.
7. Hat die Verwaltung das Sammeln für eigene

Rechnung eingestellt, so können diejenigen Personen, die
sich an dem Sammeln gegen Lohn mit Eifer beteiligt
haben, Erlaubnisscheine zum Sammeln für den eigenen
Bedarf in bestimmten hierzu angewiesenen Beständen
ohne Entgelt erhalten.

Vorstehende Bestimmungen bringe ich zur Kennt¬
nis der Kreiseingesessenen. Wegen Beteiligung an der
Ausnntzung der Eich- und Buchmast wolle man sich an
den zuständigen Herrn Oberförster wenden.

Der Königliche Landrat.
I . V. : Winter.

Marienberg, den 2. September 1915.
Bekanntmachung

betr. Gerste.
Nach8 6 der Vundesratsverordnung vom 28. Juni

1915 - R -G.-Bl. S. 384 — und der dazu ergangenen
Ausführungsanweisungen dürfen Unternehmer landwirt¬
schaftlicher Betriebe aus ihren Gerstenvorräten die
Hülste innerhalb ihres eigenen Betriebes nach



ihrem Belieben verwenden. Verkäufe aus dieser Hälfte
sind nur innerhalb des Kreises und nur mit Geneh¬
migung der Kommunalverwaltungzulässig.

Die andere Hälfte der Gerste haben die Unter¬
nehmer landwirtschaftlicher Betriebe dem Kommunal-
verbande zur Verfügung zu halten. Trotz der Beschlag¬
nahme dürfen Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe
gemäß Z 7 a. a. O. aus ihren Betrieben liefern:

1) selbstgezogeneSaatgerste für Saatzwecke, sofern sie
sich nachweislich in den letzten zwei Jahren mit
dem Verkauf von Saatgerste befaßt haben,

2) Gerste an Betriebe mit Eontingent (wird von der
Reichssuttermittelstelle festgesetzt),

3) Gerste aus Anweisung der Zentralstelle zur Be¬
schaffung der Heeresverpflegung.
Der Abschluß solcher Geschäfte ist binnen 3 Tagen

dem Kommunalverband anzuzeigen, der zur Entfernung
aus seinem Bezirk seine Zustimmung zu geben hat, die
nur aus wichtigen Gründen versagt werden darf.

Im Uebrigen verweise ich auf meine Bekanntmach¬
ung vom 26. Juli er , Kreisblatt Nr 60.

Bis zum 1 jeden Monats bestimmt, erstmalig zum
l . Oktober cr . ist mir eine Nachweisung über die wich¬
tigsten Veränderungen in den Gerstenbeständen Ihres
Bezirks nach dem untenstehenden Muster einzureichen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

I . V : Winter.
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I .-Nr. K. A. 7928.
Marienberg, den 31. August 1915.

Bekanntmachung.
Metallbeschlagnahme.

Ich mache hiermit nochmals besonders darauf
aufmerksam, daß außer den in der Verordnung vom
31. Juli d. Is . genannten beschlagnahmten Gegenstände
aus Küchen, Backstuben usw. noch folgende Gegenstände
zu den festgesetzten Preisen angenommen werden dürfen,
wenn der Besitzer sie abgebcn will:

Teekannen, Kaffeekannen, Milchkannen, Kaffee¬
maschinen, Teemaschinen, Samoware, Zuckerdosen,
Teeglashalter, Menagen, Messerbänke, Jahn¬
stochergestelle, Tafelaufsätze aller Art, Tafelgeschirre,
Rauchservice, Lampen, Leuchter, Kronen, Plätten,
Nippesachen, Thermometer, Schreibtischgarnituren,
Bettwärmer.

Altmaterialien jeder Art werden von den Sammel¬
stellen ebenfalls angenommen; es können aber hierfür
nur die gesetzlichen Höchstpreise bezahlt werden und zwar:

für Kupfer Mark 1.70 pro Kilogramm. .
„ Messing .. 1. - „
„ Nickel „ 4 50 „

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die
beschlagnahmten Gegenstände bei Nichtablieserung bis
znm 25. September zwangsweise eingezogen werden und
daß es zweifelhaft erscheint, daß in diesem Falle die
hohen Preise im § 9 der Verordnung für alle — na¬
mentlich gebrauchte - Gegenstände aufrecht erhalten
werden können.

Demnach ist die freiwillige Ablieferung zn empfehlen.
Die Herren Bürgermeister werden um entsprechende

Bekanntmachung ersucht.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

I . D : Winter.

I . Nr. R. V. 609.
Marienberg, den 25- August 1915.

Bekanntinachung.
An Stelle des Peter Dörner von Alpenrod ist der

Ferdinand Hartstang von da zum Abschätzer der Kreis¬
rindviehversicherung ernannt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. : Winter.

Altenkirchen, den 1. September 1915.
Unter dem Viehbestände der W. August Klein in

Fießbach, des Christian Krämer in Maulsbach, des
Gerhard Holler in Maulsbach, des Heinrich Müller in
Maulsbach, des Ehristoph Holz in Hirzbach, der Witwe
Heinrich Werkhausen in Hirzbach, des Heinrich Strick¬
hausen in Rott, des Wilhelm Brandenburger in Ba¬
chenberg ist die Maul- und Kauenseuche ausgebrochen.

Ueber die genannten Gehöfte ist daher die Sperre
verhängt worden.

Der Landrat.
I . D. : Neuhans, Regierungs-Referendar.

Bekanntmachung.
Laut Bundesratsbeschluß vom 27. Mai 1915 und

späterer Verordnungendes Herrn Reichskanzlers ist die
Aufnahme der in Deutschland befindlichen Mengen von
Berbrauchszucker angeordnet worden.

Formulare zur Anmeldung der Lagerbestände sind
bei der Handelskammer erhältlich.

Dillenburg, den 30. August 1915.
Die Handelskammer.

Zeichnet die dritte Kriegsmleihe!
Abermals ergeht an das gesamte deutsche Volk

die Aufforderung:
Schafft die Mittel herbei , deren das Va¬

terland zur weiteren Kriegführung notwendig
bedarf!

Seit mehr als Jahresfrist steht Deutschland einer
Welt von Feinden gegenüber, die ihm an Zahl weit
überlegen sind und sich seine Vernichtung zum Ziel ge¬
setzt haben. Gewaltige Waffentaten unseres Heeres
und unserer Flotte, großartige wirtschaftliche Leistungen
kennzeichnen das abgelaufene Kriegsjahr und geben
Gewähr für einen günstigen Ausgang des Weltkrieges,
den in Deutschland niemand gewünscht hat, auf dessen
Entfesselung aber die Politik unserer heutigen Gegner
seit Jahren zielbewußt hingearbeitet hat. Aber noch
liegt Schweres vor uns, noch gilt es, alles einzusetzen,
weil alles auf dem Spiele steht. Täglich und stündlich"
wagen unsere Brüder und Söhne draußen im Felde
ihr Leben im Kampfe für das Vaterland. Jetzt sollen
die Daheimgebliebenenneue Geldmittel herbeischaffen,
damit unsere Helden draußen mit den zum Leben und
Kämpfen notwendigen Dingen ausgestattet werden
können. Ehrensache ist es für jeden, dem Vaterlande
in dieser großen, über die Zukunft des deutschen Volkes
entscheidenden Zeit mit allen Kräften zu dienen und zu
helfen. Und wer dem Rufe Folge leistet und die
Kriegsanleihe zeichnet, bringt nicht einmal ein Opfer,
sondern wahrt zugleich sein eigenes Interesse, indem er
Wertpapiere von hervorragender Sicherheit und glän¬
zender Verzinsung erwirbt.

Darum zeichnet die Kriegsanleihe! Zeichnet selbst
und helft die Gleichgültigen aufrütteln ! Auf jede, auch
die kleinste Zeichnung kommt es an. Jeder muß nach
seinem besten Können und Vermögen dazu beitragen,
daß das große Werk gelingt. Von den beiden ersten
Kriegsanleihen hat man mit Recht gesagt, daß sie ge¬
wonnene Schlachten bedeuten. Auch das Ergebnis der
laut heutiger Bekanntmachung des Reichsbank-Direkto¬
riums zur Zeichnung aufgelegten dritten Kriegsanleihe
muß sich wieder zu einem großen entscheidenden Siege
gestalten!

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Haliviqiiarticr, 31. Aug (W. T. B. Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Keine besonderen Ereignisse.
Oestlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.
Der Kampf an dem Brückenkopf südlich von

Friedrichstadt ist noch im Gange. Oestlich des Njemen
dringen unsere Truppen gegen die von Grodno nach
Wilna führende Eisenbahn vor. Sie machten 2600
Gefangene. - Aus der Westfront der Festung Grodno
wurde die Gegend von Nowy-Dwor und Kusnica er¬
reicht. Bei Gorodok gab der Feind vor unserem An¬
griff seine Stellungen am Ostrande des Forstes von
Bialystok auf.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Der Uebergang über den oberen Narew ist stellen¬

weise bereits erkämpft. Der rechte Flügel der Heeres¬
gruppe ist im Vorgehen auf Pruzana.
Heeresgruppe des Generalfeldniarschallsv. Mackensen.

Die Verfolgung erreichte den Muchawiec-Abschnitt.
Feindliche Nachhuten wurden geworfen. 3700 Gefangene
fielen in unsere Hand.

Südöstlicher Kriegsschauplatz:
Die Verfolgung der nördlich von Brzezany durch¬

gebrochenen deutschen und österreichisch-ungarischen Trup¬
pen wurde an der Strypa stellenweise durch einen
Gegenstoß starker russischer Kräfte aufgehalten.

Oberste Heeresleitung.

Deutsche Siegesbeute im August.
2000 Offiziere. 270 000 Mann.

2200 Geschütze. 560 Maschinengewehre.
Großes Hauptquartier, I . Sept. (W. T. B. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz:
Die Lage ist unverändert. Nordwestlich von Ba-

paume wurde ein englisches Flugzeug von einem unserer
Flieger heruntergeschossen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

Oestlich des Njemen nehmen die Kämpfe ihren
Fortgang. - Auf der Westfront von Grodno stehen
unsere Truppen vor der äußeren Fortlinie. — Zwischen
Odelsk (östlich von Sokolka und dem Biaowieska-Forst
wurde weiter verfolgt.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Der Oberlauf des Narew ist überschritten,' nördlich

von Pruzana ist der Feind über das Sumpfgebiet
zurückgedrängt.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Mackensen.

Die Verfolgung blieb im Gange,' wo der Feind
ich stellte, wurde er geworfen.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Die Truppen des Generals Grafen Bothmer stürm¬

en gegen hartnäckigen feindlichen Widerstand die Höhen
des östlichen Strypa-Ufers bei und nördlich von Jboro.

Der vorübergehende Aufenthalt durch russische Geĝ .
stöße ist nach Abwehr derselben überwunden.

Die Höhe der im Monat August von den deutsche
Truppen aus dem östlichen und südöstlichen Kriege
schauplatz gemachten Gefangenen und des erbeuteten
Kriegsmaterials beläuft sich auf über 2000 Offiziere
269 839 Mann an Gefangenen, über 2200 Geschütze'
weit über 560 Maschinengewehre. -- Hiervon entfallen
aus Kowno rund 20000 Gefangene, 827 Geschütze, auf
Nowo-Georgiewsk rund 90 000 Gefangene (darunter
15 Generale und über 1000 andere Offiziere), 1200
Geschütze, 150 Maschinengewehre. Die Zählung der
Geschütze und Maschinengewehrein Nowo-Georgiew->K
ist jedoch noch nicht abgeschlossen, die der Maschinen¬
gewehre in Kowno hat noch nicht begonnen. Die als
Gesamtsumme angegebenen Zahlen werden sich daher
noch wesentlich erhöhen. — Die Vorräte an Munition
Lebensmitteln und Hafer in beiden Festungen sind vor¬
läufig nicht zu übersehen. - Die Zahl der Gefangenen,
die von deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen
seit dem- 2. Mai , dem Beginn des Frühjahrsfeldzuges
in Galizien, gemacht wurden, ist nunmehr auf weit über
eine Million gestiegen.

Oberste Heeresleitung.
Der österreich-ungarische Tagesbericht.
WB . Wien, 2. Sept. Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz:
. Die im Gebiete des wolhynischen Festungsdreiecks

eingeleitete Verfolgung der Russen machte gute Fort¬
schritte. Unsere Streitkräfte haben von Luck aufwärts
den Styr in breiter Front überschritten. Auch in Ost¬
galizien befindet sich der Feind neuerlich im Rückzuge.
Die Truppen des Generals v. Böhm-Ermolli rückten
in Brody ein und dringen heute östlich dieser Stadt
über die Reichsgrenze vor. — Der nördliche Flügel des
Generals Grafen Bothmer verfolgt auf den von Bzorow
gegen Jalocze und Tarnopol führenden Straßen. Der
geschlagene Feind weicht gegen den Sereth. - Die
Armee des Generals Pflanzer-Baltin warf die Russen
gestern unter heftigen Kämpfen über die Höhen östlich
der unteren Strypa zurück. Dadurch wurde auch die
Dnjestrfront bis zur Serethmündung hinab erschüttert
und zum Rückzug gezwungen. Hinter den russischen
Stellungen an der bessarabischen Grenze stehen zahlreiche
Dörfer in Flammen. — Die nordöstlich Kobryn käm¬
pfenden K. und K. Truppen treiben im Verein mit
unseren Verbündeten den Feind allmählich in das Sumpf¬
gebiet der oberen Iafiolda zurück.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. H ö f e r, Feldmarschalleutnant.

Der Schwarze Adlerorden für Feldmarschall
v. Mackensen.

Berlin, 1. Septbr. Generalfeldmarschall von Mak-
kensen hat den Schwarzen Adlerorden erhalten.

Die Festung Luck gefallen.
Wie», I . Sept. Die Festung Luck am linken Styr-

Ufer, welche den rechten Flügel des wolhynischen Fest¬
ungsdreiecks bildet und die Ikwa - Styr-Linie deckt, ist
gestern gefallen. Damit ist ein wichtiger Stützpunkt,
eines der russischen Ausfalltore gegen Ostgalizien, in
unserem Besitz. Das wolhynische Festungsdreieck, von
dem noch Rowno und Dubno übrig sind, gestattete den
Russen, innerhalb desselben starke Kräfte zu versam¬
meln und zu gruppieren und von dort aus unsere
Grenze zu bedrohen.

Wie rasch die Festung dem Ungestüm unserer Trup¬
pen erlag, erhellt am besten daraus, daß sie zum ersten
Male im Berichte vom 28. August erwähnt wurde.
Luck ist die alte Hauptstadt Wolhyniens und hat weni¬
ger als 25000 Einwohner. Sie liegt am Styr . Ihre
Front deckt eine Zweigbahn der russischen Süd-West-
Linien. Mit ihrem Fall ist die russische Stellung west¬
lich von Brody bedroht. Sie kann von dort aus leicht
flankiert werden. Auch nach Ostgaliziep muß sich die
Wirkung dieses Sieges fühlbar machen und die Russen
zum Ausgeben ihrer Stellungen zwingen.

Von Nah rinö Fern.
Marienbrrg, 3. Sept . Mit dem Eisernen Kreuze

2. Klasse wurden für erwiesene Tapferkeit vor dem
Feinde ausgezeichnet der Kanonier Heinrich Schmidt 10.
von Borod und der Unteroffizier Hermann Jung von
Maxsain (Unterwesterwaidkreis), z. It . in der 12. Komp,
des Inf .-Regts . Nr . 173.

- Der Bezirksverband des Regierungsbezirks
Wiesbaden und seine Institute werden sich an der
Zeichnung auf die neue Kriegsanleihe wiederum mit
20 Millionen Mark beteiligen und zwar der Bezirks-
verband selbst mit 4 Millionen, die Nassauische Brand-
versicherungs-Anstalt mit 1 Million, die Nassauische
Landesbank mit 5 Millionen und die Nassauische Spar¬
kasse mit 10 Millionen einschließlich der Zeichnungen
ihrer Sparkunden.

— Die wenige Kilometer von Hachenburg entfernte
Abtei Marienstatt feierte am Dienstag ihr 700 jähriges
Bestehen. Die Abtei liegt herrlich im Tal der großen
Nister und ist von den hundert Klöstern, die die Cister-
zienser in Deutschland einst besaßen, als einziges übrig
geblieben. Das Kloster wurde 1803 aufgehoben, seine
Gebäude dienten bis 1888 weltlichen Zwecken. In
diesem genannten Jahre gelang es dann dem Bischof
Klein von Limburg, die Klostergebäudezu erwerben
und sie den Zisterziensern zurückzugeben. Seit 1890 ist
Marienstatt wieder Abtei Die 600 Jahre alte Kirche,
im frühgotischen Stil erbaut, birgt im Innern zahlreiche
Altertümer von bedeutendem Kunstwert. Von hervor¬
ragender Schönheit ist besonders der gotische Flügelaltar.
In unmittelbarer Nähe des Klosters liegt der Kaiserliche



Kirchhof. Hier ruhen die österreichischenKrieger, die
in den Jahren 1793 1797 im Lazarett zu Marienstatt
starben.

- (Roggenzuckerbrot.) Die Kgl. Regierung zu
Koblenz hat mit einer neuen Art von Brot, dem mit
Jucker versetzten Roggenbrot eingehende Versuche an¬
stellen lassen. Sie haben', nach einer Zuschrift des Re¬
gierungspräsidenten vom 17. August d. Is ., bestätigt,
datz das Roggenzuckerbrot als ein schätzenswertes Volks-

Nahrungsmittel zu begrüßen ist. Roggenzuckerbrot ist
nahrhafter, nachhaltiger im Kräftespenden als gewöhn¬
liches Roggenbrot. Ts eignet sich für manche Zwecke,
vorzüglich auch für angestrengt Beschäftigte, schwer ar¬
beitende Leute, denen sonst ein Iumaß an Brot zuge¬
billigt werden muß. Zucker ist auch zugleich der beste
Ersatz für Fett. Eine Bundesratsverordnung hat den
Zuckerzufatz beim Roggenbrot auf fünf Prozent des
Teiggewichts begrenzt.

5 0

Hachenburg, 31. Aug. Gestern genehmigte die
Stadtverordneten- Versammlung einstimmig eine vom
Magistrat unterbreitete Vorlage betr. die Erbauung
einer Holzwarenfabrik Hierselbst durch die Firma Gust.
Berger & Eo. in Erndtebrück. Cs ist zunächst eine
Arbeitcrzahl von etwa 100 Personen vorgesehen. Die
Vauarbeiten sind bereits vergeben. Die Fabrik wird
an der Bahn auf der Lang'schen Viehweide errichtet.

0 Rtkhtttlbih * SeWjnniip auf die Kriegsanleihe
roeröen ftoftenM entgegengenommen bei unserer Hauptkasse(Rhei

weitere5 \
(Dritte Kriegsanleihe .)

3 ur  Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden uieuetec
Schuldverschreibungen des Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Die  Schuldverschreibungen sind seitens des Reichs bis zunr 7. Ok¬
tober nicht kündbar ; bis dahin kann also auch ihr ^insfutz nicht
herabgesetzt werden. Die  Inhaber körnten jedoch darüber wie über
ledes andere Wertpapiere jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung ufw.) versügen.

Bedingungen.
1. Zeichnungsstelle ist die Reichsbank . Zeichnungen werden

von Sonnabend, den September, an
bis Mittwoch, den 22. September, mittags ( Uhr

bei dem Kontor der Reichshauplbauk für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr. 99)
und bei alle» Zweiganffalten der Reichsbank mit Kasseneinrichtung entqeqenqenommen
Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung

der Königlichen Seehandlung(Preußischen Staatsbank ) und der Preußischen Central-Genossen-
fchllftskasse in Berlin, der Königlichen Hanptbank in Nürnberg und ihrer Zweiqan-stalten, sowie " ^

sämtlicher deutschen Banken, Bankiers und ihrer Filialen
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Verbände
jeder deutschen Lebensversicherungsgescllschaft und
jeder deutschen Kreditgenossenschaft erfolgen.
Auch die Post nimmt Zeichnungen an allen Orten am Schalter entgegen. Auf diese

Zeichnungen ist zum 18. Oktober die Vollzahlung zii leisten.
2. Die Anleihe ist in Stücken zu 20 000. 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark

mit Jlnsschemen zahlbar am 1. April und 1. Oktober jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinsen¬
lauf beginnt am 1. April 1916, der erste Zinsschein ist am 1. Oktober 1916 fällig.

3. Der Zeichnungspreisbeträgt, wenn Stücke verlangt werden, 88 Mark,
wenn Eintragung in das Reichsschuldbuch mit Sperre bis 15. Oktober 1916 beantragt wird,
(verg'bOZ Ü̂r  * e 100  Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen

4' ? ie  Zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank
für Wertpapiere in Berlin bis zum 1. Oktober 1916 vollständig kostenfrei aufbewahrt und
verwaltet Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt.- der Zeichner kann sein
Depot jederzeit - auch vor Ablauf dieser Frist - zurücknehmen. Die von dem Kontor für
stlbst̂ bellehe/ "^^ ^ werden von den Darlehnskassen wie die Wertpapiere

5. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten, Bankgeschäften, öffentlichen Sparkassen
Lebensverstcherungsgesellschaftenund Kreditgenossenschaften zu haben. Die Zeichnungen können'
aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen. Die Zeichnunqsscheine
für die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstalten ausgegeben.

6. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Ueber die Höhe der Zuteilung
entscheidet das Ermessen der Zeichnungsstelle. Besondere Wünsche wegen der Stückeluna sind
m dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des Zeichnungsscheines anzugeben. Wer-
den derartige Wunsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung von den Vermitt
lungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen. Späteren Anträgen auf
Stückelung kann nicht stattgegeben werden,

7. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 30. September d Is
bezahlen.

Sie sind verpflichtet:
30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Oktober 1915
20 % ,, „ „ „ „ 24. November 1915
25 /o ,, » „ „ „ 22. Dezember 1915

, , , 25 /g „ „ „ „ „ 22. Januar 1916
p bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden, durch 100 teilbaren Be¬
tragen des Nennwerts Auch die Zeichnungen bis zu 1000 Mark brauchen dies¬
mal nicht bis zum ersten Einzahlungstermin voll bezahlt zu werden . Teil¬
zahlungen sind auch auf sie jederzeit, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des
Nennwerts gestattet, doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn die 5umme der
fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark ergibt.

Beispiel : (Es müssen also spätestens zahlen:
die Zeichner von Mk . 300

Mk . 100 am 24. November, Mk . 100 am 22 . Dezember, Mk . 100 am 22. Januar
die Zeichner von Mk . 200  '

Mk . 100 am 24. November, Mk . 100 am 22 . Januar,
die Zeichner von Mk . 100

Mk . 100 am 22. Januar.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung ang-meldet
worden ist. 3

Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schatzanweisungen des Reichs werden unter
Abzug von 5 % Diskont vom Zahlungstage, frühestens aber vom 30. Septeinber ab bis zu
dem Tage ihrer Fälligkeit in Zahlung genommen. '

8. Da der Zinfenlauf der Anleihe erst am 1. April 1916 beginnt, werden auf sämtliche Zahlungen
5 % Stuckzinsen vom Zahlungstage, frühestens aber vom 30. September ab. bis zum31 März
1916 zu Gunsten des Zeichners verrechnet.

Beispiel : Bon dem in I . 3 genannten Kaufpreis gehen demnach ab für Stücke ^ ^ "^ buch-
bei Zahlung bis zum 30. September Stückzinsen für ein halbes Jahr — 2'j2 °/„

tatsächlich zu zahlender Betrag also nur . . gjjfi. 96 50
bei Zahlung am 18. Oktober Stückzinsen für 162 Tage — 2,25 °/0, tatsächlich

zu zahlender Betrag also nur . 96 75
bei Zahlung am 24. November Stückzinsen für 126 Tage — 1,75 °/0, tatsächlich

zu zahlender Betrag also nur . '. „ 97 25 uo
für je 100 Mk . Nennwert . Für jede 18 Tage , um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt, ermäkiat lick der
Stückzinsbetrag um 25 Pfennig . u 0 > /

9. gu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag vom Reichsbank-Direktorium
ausgestellte Zwischenscheine ausgegeben, über deren Umtausch in Schuldverschreibungen das
Erforderliche später öffentlich bekanntgemacht wird. Die Stücke unter 1000 Mark zu denen
Zwischenscheine nicht vorgesehen sind, werden mit größtmöglicher Beschleunigung sertigaestellt und
voraussichtlich im Januar 1916 ausgegeben werden.

Berlin , im August 1915.

Abänderung der

an jederzeit voll

eintragungen

Mk . 96,30

,, 96,55

97,05

im August 1915.

Reichsbank-Direktorium.

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse(Rbein-
straße 42), den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelftellen
sowie den Kommissaren der Nassauischen Lebensversicherungsanstall.'

Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung
auf die Kriegsanleihen werden5% % und, falls Landesbankschuld-
verschreibungen verpfändet werden, 5 % berechnet. Sollen Gut¬
haben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu Zeich¬
nungen verwendet werden, so verzichten auf Einhaltung einer Kün¬
digungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten
Zerchnungsstellen erfolgt.

Wiesbaden , den1. September 1915.
JirektiM der inffmiildjen Llmdesbmd.

wer Geld sparen will,
lasse sich nicht verleiten, minderwertige Kleider und
Anzugstoffe zu kaufen, die den Macherlohn nicht wert
sind, sondern wähle haltbare Stoffe , die auch nach
längerem Tragen noch anständig aussehen. Getreu unserem
alten Grundsatz, daß das Beste auch das Billigste ist,
unterhalten wir in guten Qualitäten ein großes Lager in

Kleiclerstoffen, AnIugstoffen,
fertigen stlnMgen.

die wir frühzeitig in Massenabschlüssen sehr vorteilhaft
einkauften und darum sehr preiswert abgeben.

fjL Zudtmeier« Hachenburg.

Empfehle zu sehr billigen Preisen:

mit Freilauf u. Rücktrittbremse von 78 M. an
(Welt-Räder und Brennabor -Räder ) ;

Gebirgsreifen zu 5 Mk. Schläuche zu 3 Mk.
Einige gebrauchte Fahrräder , sehr billig.

Nähmaschinen . ---  =
Sportwagen von5 Mk. an; Kinderwagen;
Kindersitz-Stühle ; Leiterwagen und Kasten¬

wagen , bis zu 4 Ctr. Tragkraft.
M die LMMschast:

Iauchepumpen. Jauchefässer aus Holz oder
Eisen, Wendepflüge (System Sack) und andere
Häufelpflüge . Bentaki -Eultivatoren , Häksel-
maschinen, Buttermaschinen, Eentrifugen,

Räucher-Apparate, Stahl -Ackerwalzen.

Bertb.Seewald«Hachenburg.

ft sic!nt leitet äer seinM
Deshalb kaufen Sie Ihren Bedarf in

kompletten Betten, Bettstellen, Sprung-
rahnren, Spiralfeder-, Seegras -, woll-
und Laxokinatratzen , Bettfedern , Daunen
und Barchente — Alle Arten Polsterwaren:

Lofas und Chaiselongues, komplette Schlafzimmer
in unerreicht größter Auswahl, in bewährter fachmännischer
und solidester Verarbeitung in einfacher und feinster Aus-
-führung einzig nur dort-

Wo Sie die beste und solideste Ware finden
Wo Sie fachmännisch, reell und Kulant bedient werden
Wo Sie eine große und reichhaltige Auswahl finden
Wo Ihnen die billigsten Preise gemacht werden

bei

Havenstein. v. Grimm.

Riesterwälder
f Möbel -Industrie

Telephon 46. Hachenburg . Telephon 46.
Eigene Lischierei mit elektrischem Maschinenbetrieb,

gg] Eigene Polsterwerkstätten und Polsterei.
Besichtigung meines Lagers ohne Kaufzwang gerne gestattet. 11



Wie der Krieger im Felde, so
-er Landmann auf dem Felde!

Die Bestellung unserer Felder und Wiesen darf auch
während des Krieges trotz des herrschenden Mangels
an Arbeitskräften nicht vernachlässigt werden . Es ist
unbedingt notwendig , daß dem Boden die richtigen
Nährstoffe , d.h. neben Stickstoff,Phosphorsäure und —
wo erforderlich — Kalk auch das überaus wichtigeKali
im Kaimt oder 40 °/o igem Kalidüngesalz
in genügenden Mengen zugeführt wird . — Aever
alle Düngungsfragen erteilt kostenlose Auskunft die

Landwirtschaftliche Auskunftsstelle des KalisyndikatsG. m. b. H.
Kölna. Rh., Richartzstraße 10.

Wer besitzt:
Weiße Wäsche aus Leinen,Halbleinen, Baumwolle usw.
Bunte Wäsche, echtfarbig oder bedruckt
Wollwäsche, wie Unterzeuge, Strümpfe, wollene Jacken
Schals, Handschuhe, Wolldecken usw.
Flanellblusen und"Musselinkleider
Weiße Wollcheviots und Kaschmirkleider oder Blusen
Gardinen, Schleier, Spitzenblusen
Stickereien und Häkelarbeiten
Seidene Strümpfe und Tücher usw.

Hlle diese Stücke
waschen Sie bei Schmutzigwerdenam besten und
billigsten  mit dem bewährten und besterprobten
selbsttätigen
Waschmittel
Unübertroffener Erfolg . Geringste Mühewaltung.
Billigster Gebrauch. :: :: Einfachste Anwendung.

Gebrauchsanweisung auf jedem Paket.

HENKEL &CI E., DÜSSE LD ORF,  auch Fabrikanten der bekannten

ooooooooooooeoooooooooo
Der städtische Leichenwagen

ist zu verkaufen.
Angebote sind bis spätestens 20. September d. Is . bei

dem Bürgermeisteramt schriftlich einzureichen. Der Wagen steht
bei dem Fuhrunternehmer Bierbrauer hier zur Besichtigung.

Hachenburg» den 29. August 1915.
Der Bürgermeister:

Steinhaus.ooooooosoo «xroooMroosooo

Schulmaren
aller Art

kaufen Sie gut und billig bei
August Schwarz

Marienberg.

L̂ wirsssöhiieSÄ
b. ortbU '. S!cl)raiiftnlt u. fieljrmolferet
Brauiischwrig .durchzeitbem.Aiisbüd.jim»
(Srft.i.3lM.Aals Verwalter,Rkch„»noSt.
u.Sctmär , i.ülbl.B als Mallcrcibeamlk.
Ausf.Prasp . kosten!. d.Dir . Krause » Jftn
kt Jahr . Ä>. 1uvu « eI. ,. Att. v.

Bekanntmachung.
Nach Ueberweisung einer Hilfskraft durch die Königliche

Regierung in Wiesbaden wird die Bekanntmachung vom 31. §
1915 hiermit aufgehoben. Das Katasteramt Marienberg ^
hiernach wieder geöffnet.

Marienberg » den2. September 1915.
Der Aatafterkontrolleur:

3 . D.
Brzoska.

#«an ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Karl Hehner , Betzdorf <sie g)
Wilhelmstrasse 15.

. . . .*♦. . .

Lager in Manufaktur -, Woll- und Weiß¬
waren.

Lieferung vollständiger Betten!
—=  Aussteuerartikel ■.
Handarbeiten, vom einfachsten bis zum feinsten

Geschmack in allen Preislagen.

Gardinen, Halbstores, abgepaßt und am Stück.
Tüllfenstergarnituren, bestehend aus2Schals und

1 Uebergardine.

Koeperrolo u. Zuggardinen in reicher Auswahl.

Lieferung nach auswärts frei Post oder Eisenbahnstation.
- Reelle prompte Bedienung.

Obstpressen
(Kelter).

Bestes Fabrikat . — In allen Größen und Preis¬
lagen stets vorrätig. - Bei Kauf wird die Fahrt

nach hier vergütet

G. von Saint George, Hachenburg.

wir vergüten
4 °'0 Itnb 4V ’o für die uns überlassenen Gelder.

Unsere Safes - Hächer , die unter Mitverschluß des Mie¬
ters stehen, geben wir für Mk . 6 resp. Mk . 10 pro Jahr ab.
Auch nehmen wir Wertpapiere offen, wie auch verschlossene Packete
gegen ganz geringe Vergütung zur Aufbewahrung an.

Vereinsbank Hachenburg
e. G. m. u. H.

m

Stets billige Preise
trotz des täglichen Preisaufschlags auf sämtliche

Waren.

Hemden-Biber
gebleicht und ungebleicht, bunt
kariert und gestreift, waschecht
p Elle 39, 45» 54» 59» 63»

69» 72 Pfg-

Nessel und Hemdentuch
gebleicht und ungebleicht,
schöne, kräftige Ware,

p. Elle 27. 33» 36» 45» 57»
65» 75 Pfg.

Normal-Hemde
Hosen und Jacken

MK. 2.25 2.75 3.65 3.95

Unter-Jacken
feldgrau und schwarz !

Mk. 2.50 3.25 4.60 5.20
6.75 7.50 9.50

Futter -Hosen
für unsere Soldaten

MK. 2.45 2.70 3.25 3.70
4.35

Wollene u. halbwollene
Socken

MK. 1.30 1.85 2.05

Sweater
in großer, schöner Auswahl

MK. 0.95 1.25 1.85 2.45
bis 5.00

Bettücheru. Bettdecken
zu enorm billigen Preisen

MK. 1.45 1.65 2.50 3.50
bis 6.05

>1

ttaushaus Louis ßriedemann
Hachenburg.
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